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1323.	Bekanntmachung

Die Gemeindevertretung hat in ihrer 15. Sitzung am 03. Februar 2011 nachfolgende Beschlüsse 
gefasst. Die Beschlüsse sind in der Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz, Jasmunder Straße 11, 
zu den üblichen Sprechzeiten im Sachgebiet Sitzungsdienst Zi. 217 einzusehen.

-	öffentlicher	Teil	-

Beschluss-Nr.	1-15-2011
Die Tagesordnung wird bestätigt.

Beschluss-Nr.	2-15-2011
Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 16.12.2011 – öffentlicher Teil

Beschluss-Nr.	3-15-2011
Die Gemeindevertretung erteilt in ihrer Sitzung am 3.02.2011 gemäß § 16 Kindertagesförderungs-
gesetz (KiföG) M-V ihr Einvernehmen zum Leistungsvertrag zwischen dem Internationalen Bund 
Stralsund e.V. und dem Landkreis Rügen über den Betrieb der Kindestagestätte „Lütt Matten“ in 
18609 Ostseebad Binz, Dollahner Straße 77 a, mit der Gültigkeit ab 01.01.2011.

Beschluss-Nr.	4-15-2011
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 03.02.2011 eine überplanmäßige Ausgabe 
in Höhe von 39.757,50	EURO auf der Haushaltsstelle 67500.54000 – Straßenreinigung/Winter-
dienst – für das Jahr 2010 zu genehmigen.

Beschluss-Nr.	5-15-2011
Die Gemeindevertretung bestellt in ihrer Sitzung am 3.02.2011 gemäß § 41 KV M-V  Frau  Petra 
Wollaeger als ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Ostseebad Binz für die 
Amtszeit 2011-2016.

-	nichtöffentlicher	Teil	-

Beschluss-Nr.	6-15-2011
Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 16.12.2010 – nichtöffentlicher Teil.

Beschluss-Nr.	7-15-2011
Die Gemeindevertretung beschließt den Ankauf einer Teilfläche von ca. 7 m² der Gemarkung 
Schmachter See.

Beschluss-Nr.	8-15-2011
Die Gemeindevertretung beschließt den Ankauf einer Teilfläche von ca. 12 m² aus einem  Flurstück 
der Gemarkung Schmachter See

Beschluss-Nr.	9-15-2011
Die Gemeindevertretung beschließt  den Ankauf einer Teilfläche von ca. 10 m² aus einem Flurstück 
der Gemarkung Schmachter See.
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Beschluss-Nr.	10-15-2011
Die Gemeindevertretung beschließt den Ankauf einer Teilfläche von ca. 13 m² aus einem Flurstück  
der Gemarkung Schmachter See.

Beschluss-Nr.	11-15-2011
Die Gemeindevertretung beschließt den Ankauf einer Teilfläche von ca. 17 m² aus einem Flurstück, 
Gemarkung Binz.

Beschluss-Nr.	12-15-2011
Die Gemeindevertretung beschließt den Ankauf einer Teilfläche von ca. 13 m² aus einem Flurstück 
der Gemarkung Schmachter See.

Beschluss-Nr.	13-15-2011
Die Gemeindevertretung beschließt den Ankauf einer Teilfläche von ca. 8 m² aus einem Flurstück   
und einer Teilfläche von 11 m² jeweils in der Gemarkung Schmachter See.

Beschluss-Nr.	14-15-2011
Die Gemeindevertretung gibt dem Antrag zum Ankauf eines Flurstücks der Gemarkung Binz in 
der Größe von 184 m² mit dem darauf stehenden Gebäude, statt.

Der Verkauf hat mindestens zum Verkehrswert zu erfolgen.

Beschluss-Nr.	15-15-2011
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 3. 02.2011 den Jahresurlaub des Bürger-
meisters für das Jahr 2011 

Lemke
1. Stellvertreterin des Vorsitzenden der Gemeindevertretung

1324.	Bekanntmachung 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Binz hat in ihrer Sitzung am 16.12.2010 die 
Haushaltssatzung 2011 der Gemeinde Ostseebad Binz beschlossen.
Die vollständige Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan, Ergebnisplan, Finanzplan,  
Stellenplan sowie die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes Kurverwaltung Binz und der Woh-
nungsverwaltung Binz GmbH liegen zur öffentlichen Einsicht in der Zeit vom

21.02.2011	bis	04.03.2011

in der Kämmerei der Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz, Jasmunder Straße 11, während der 
Dienststunden aus.

Montag, Mittwoch, Donnerstag  9.00-12.00 Uhr 13.00-15.00 Uhr
Dienstag  9.00-12.00 Uhr 13.00-18.00 Uhr
Freitag  9.00-12.00 Uhr
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Haushaltssatzung	der	Gemeinde	Ostseebad	Binz	
für	das	Haushaltsjahr	2011

Aufgrund des § 45 ff. KV M-V wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2010 
folgende Haushaltssatzung erlassen:

§	1
Ergebnis-	und	Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1.  im Ergebnishaushalt
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf  6.349.500 EUR
 der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 7.298.300 EUR
 der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf - 948.800 EUR

b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf  0 EUR
 der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR
 der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf 0 EUR

c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf  - 948.800 EUR
 die Einstellungen in Rücklagen auf 15.000 EUR
 die Entnahme aus Rücklagen auf 400.800 EUR
 das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf - 563.000 EUR

2.  im Finanzhaushalt
a) die ordentlichen Einzahlungen auf  6.193.800 EUR
 die ordentlichen Auszahlungen auf 6.586.400 EUR
 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf - 392.600 EUR

b) die außerordentlichen Einzahlungen auf  0 EUR
 die außerordentlichen Auszahlungen auf 0 EUR
 der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0 EUR

c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.634.600 EUR
 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.855.800 EUR
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 1.221.200 EUR

d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR
 die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 108.700 EUR
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - 108.700 EUR

festgesetzt.
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§	2
Kredite	für	Investitionen	und	Investitionsfördermaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht 
veranschlagt.

§	3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§	4
Kredite	zur	Sicherung	der	Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 
590.000 EUR
 

§	5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wir folgt festgesetzt:

1.  Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaflichen Flächen (Grundsteuer A) auf  250 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v. H.

2.  Gewerbesteuer auf 350 v. H.

§	6
Stellen	gemäß	Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 43,675 Vollzeitäquivalente.

§	7
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug  entfällt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. 
des Haushaltsvorjahres beträgt 35.412.500 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres 34.849.500 EUR
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§	8
Weitere	Vorschriften

(1) Die Entscheidungen nach § 6 Abs. 3 der Hauptsatzung der Gemeinde werden durch den  
 Hauptausschuss getroffen, wenn sie die darin festgelegten Wertgrenzen für die Entscheidung  
 des Bürgermeisters übersteigen. Oberhalb der hier festgesetzten Wertgrenze für den Haupt- 
 ausschuss entscheidet die Gemeindevertretung.

(2) Gemäß § 14 GemHVO-Doppik sind innerhalb eines Teilhaushalts die Ansätze für Aufwen- 
 dungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähig- 
 keit der Aufwendungen in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze  
 für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

(3) Die Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik) und -auszahlungen (§ 3 Abs. 1 
 Nr. 11 GemHVO-Doppik) sowie die Versorgungsaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO- 
 Doppik) und -auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik) werden abweichend vom  
 § 9 Abs. 3 dieser Satzung gemäß § 14 Abs. 2 über alle Teilhaushalte für gegenseitig deckungs- 
 fähig erklärt.

(4) Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für die Aus- und Weiterbildung und die Reisekosten  
 für die Aus- und Weiterbildung werden abweichend vom § 9 Abs. 3 dieser Satzung gemäß  
 § 14 Abs. 2 über alle Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(5) Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden die Auszahlungen für Investitionstätigkeit inner- 
 halb eines Teilhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(6) Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen  
 zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit desselben Teilhaushalts für einseitig  
 deckungsfähig erklärt.

(7) Gemäß § 14 Abs. 12 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investi- 
 tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 EUR für  
 jede Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilhaushalt einzeln darzustellen  
 sind. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für  
 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

Die rechtsaufsichtliche Bestätigung wurde am 30.01.2011 erteilt.

Ostseebad Binz, 18.02.2011

Schaumann
Bürgermeister
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1325.	Bekanntmachung 

Zusammenstellung	für	das	Jahr	2011	für
Eigenbetrieb	Kurverwaltung	Ostseebad	Binz

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung 
hat die Gemeindevertretung des Ostseebades Binz
durch Beschluss vom 16.12.2010 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 festgestellt:

Es betragen

1.  im Erfolgsplan	 in TEUR
 - die Erträge  4.944
 - die Aufwendungen 4.920 
 - der Jahresgewinn 24 
 - der Jahresgeverlust  

2.  im Finanzplan	
 - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 3) 224
 - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit 4) - 384 
 - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit 5) 46 
 - der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes 6) - 113

3.  Es	werden	festgesetzt
 - der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
  Investitionsfördermaßnahmen auf 0
  - davon für Umschuldungen 
 - der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,0
 - der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung 492,0

4.  Die	Stellenübersicht	weist				44,37				stellen	in	Vollzeitäquivalenten	aus

5.  Der	Stand	des	Eigenkapitals	
 - betrug zum 31.12. des Vorvorjahres 1.534,0
 - beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich 1.534,0 
 - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich 1.534,0  

6.  Die	rechtsaufsichtliche	Genehmigung	wurde	erteilt	am:		 30.01.2011

Ostseebad Binz den 18.02.2011

Schaumann
Bürgermeister

3) Nummer 10 des Finanzplans
4) Nummer 19 des Finanzplans
5) Nummer 24 des Finanzplans
6) Nummer 25 des Finanzplans



Seite 9Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Ostseebad Binz

1326.	Bekanntmachung 

Zusammenstellung	für	das	Jahr	2011	für
Wohnungsverwaltung	Binz	GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung 
hat der Aufsichtsrat der Wohnungsverwaltung Binz GmbH durch Beschluss vom 27.09.2010 den 
Wirtschaftsplan Beschluss 002/2010 für das Wirtschaftsjahr 2011 festgestellt:

Es betragen

1.  im Erfolgsplan	 in EURO
 - die Erträge  5.445.200
 - die Aufwendungen 5.175.600 
 - der Jahresgewinn 269.600 
 - der Jahresverlust  

2.  im Finanzplan	
 - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 3) 1.526.800
 - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit 4) - 5.000 
 - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit 5) - 1.247.200 
 - der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes 6) 274.600

3.  Es	werden	festgesetzt
 - der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
  Investitionsfördermaßnahmen auf 
  - davon für Umschuldungen 
 - der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 
 - der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung 500.000

4.  Die	Stellenübersicht	weist				8				stellen	in	Vollzeitäquivalenten	aus

5.  Der	Stand	des	Eigenkapitals	
 - betrug zum 31.12. des Vorvorjahres 3.577.651
 - beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich 3.752.300 
 - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich 4.021.900

6.  Die	rechtsaufsichtliche	Genehmigung	wurde	erteilt	am:		 entfällt

Ostseebad Binz den 18.02.2011

Drews
Vorsitzender des Aufsichtsrates

3) Nummer 10 des Finanzplans
4) Nummer 19 des Finanzplans
5) Nummer 24 des Finanzplans
6) Nummer 25 des Finanzplans
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01.03. Erika Böhm 71
01.03. Helga Müller 77
01.03. Waltraut Schulz 70
02.03. Günter Eisenmenger 78
02.03. Gerda Kaiser 76
02.03. Helga Löwe 75
02.03. Ingrid Pahl 80
03.03. Gerhard Scholz 84
04.03. Ulla Hakus 77
04.03. Brigitte Kalwe 70
04.03. Manfred Majewski 73
04.03. Vera Pedde 77
04.03. Joachim Pötter 71
04.03. Erika Raeth 81
04.03. Hilde Schwanz 76
05.03. Erna Lohberg 97
05.03. Wolfgang Quantz 83
05.03. Ruth Zimmer 80
06.03. Irmgard Hinz 88 
06.03. Peter Möller 72
07.03. Werner Krassow 73
07.03. Marie Schultz 90
07.03. Günter Van den Ecker 73
08.03. Eleonore Handtke 71
09.03. Anni Piniek 85
09.03. Gerda Schubert 83
11.03. Renate Feller 74
11.03. Anny Freitag 78
12.03. Manfred Eiselt 73
13.03. Hans Jürgen Badrow 78
13.03. Dr. Rüdiger Stötzer 71 
14.03. Gertrud Buske 86
16.03. Robert Kurth 72
16.03. Eva-Marie Scheffler 79
16.03. Herbert Walter 77

17.03. Marie Hartmann 79
17.03. Helene Krawetzke 85
17.03. Martha Pieniak 80
18.03. Edeltraud Franz 73
19.03. Irmgard Braatz 80
19.03. Hertha Dollmeyer 76
19.03. Waltraut Müller 73
20.03. Ullrich Hanke 72
20.03. Anneliese Reimer 76
20.03. Heinrich Schütte 85
21.03. Claus-Otto Döppe 79
22.03. Ingeborg Reinhardt 79
22.03. Anneliese Van den Ecker 71
22.03. Edith Vodel 81
23.03. Erika Gerhardt 75
23.03. Eva Gielow 78
24.03. Gerhard Auras 72
24.03. Hannelore Gätcke 71
24.03. Walter Kalwe 72
25.03. Horst von der Aa 75
25.03. Brigitta Dröse 76
25.03. Peter Maslonka 70
25.03. Helga Weinhold 74
26.03. Henny Dokarzek 85
26.03. Gertrud Mäder 97
26.03. Rosemarie Ruhk 72
28.03. Brigitte Hermann 78
29.03. Ruth Panknin 82
30.03. Erika Behrens 71
30.03. Jürgen Lau 74
30.03. Karla Nagel 70
30.03. Ingrid Radloff 72
30.03. Karl Schwarzkopf 78
31.03. Else Habke 78

Altersjubiläen	aus	Binz	und	Prora	
im	März	2011

Die	Gemeindeverwaltung	gratuliert.
Ein persönlicher Besuch an diesem Tag durch den Bürgermeister oder Mitarbeiter der Gemeinde-
verwaltung erfolgt zum 80., 85., 90., 95., 100. Geburtstag und weitere Geburtstage.


